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99999  Ziegenhausen 
 
 
 
Informationen zur Schaf- und Ziegendatenbank  Dezember 2010 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
zum 01.01.2011 wird das LKV Bayern vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit als 
beauftragte Stelle (Regionalstelle) gemäß der Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) für den Bereich 
Kennzeichnung und Registrierung von Schafen und Ziegen benannt. Das LKV Bayern übernimmt diese 
Aufgabe vom Landesverband der Bayerischen Schafhalter e. V.  
 
 
Was ändert sich für Sie? 
 
1. Bestellung von Kennzeichen für Schafe und Ziegen  
 

a. Schafe, die nicht dem Herdbuch angehören und Ziegen  
(Einzeltierkennzeichen und Schlachtohrmarken): 
 
Die Beratung über die Kennzeichnung, sowie die Annahme der Bestellung werden weiterhin vom 
Landesverband der Bayerischen Schafhalter e. V., Haydnstr. 11, 80336 München wahrgenommen. 
 

b. Schafe, die dem Herdbuch angehören (Einzeltierkennzeichen): 
 
Für Herdbuchschafe wurde im September 2010 ein eigenes Nummernsystem für Ohrmarken 
eingeführt. Die Bestellung dieser Ohrmarken wird mit dem bereits an den Betrieben vorhandenen 
Bestellformular über das LKV Bayern ausgeführt.  
 

Das LKV Bayern übernimmt für alle Bestellungen von Ohrmarken die Überprüfung der Daten auf ihre 
Richtigkeit, sowie die Übertragung der Nummernblöcke an die HIT-Datenbank.  

 
2. Übernahmemeldungen für Schafe und Ziegen 

 
Übernahmemeldungen für Schafe und Ziegen werden weiterhin direkt vom Betrieb in die HI-
Tierdatenbank über Internet gemeldet. Schriftliche Meldungen sind an den Landesverband der 
Bayerischen Schafhalter e. V. zu richten.  
 

3. Anfallende Kosten 
 

Die Rechnungsstellung erfolgt wie bisher über die Schäfereinkaufsgemeinschaft SEG GmbH.  
 
4. Stichtagsmeldung für Schafe und Ziegen 
 

a. Meldeverpflichtung: 
 
Für Ihren Betrieb ist in der HI-Tier-Datenbank der Betriebstyp „Schafe“ oder „Ziegen“ eingetragen. Sie 
sind damit als Schaf- oder Ziegenhalter registriert und somit verpflichtet zum 01. 01. eines jeden 
Jahres die Stichtagsmeldung für Schafe und Ziegen gemäß Viehverkehrsverordnung (ViehVerkV) 
abzugeben. Dies gilt auch für Hobbyhaltung oder Haltung für den Eigenbedarf. 
 

b. Meldefrist ist der 31.01.2011 

 
Fehlende oder zu späte Meldungen führen zu schriftlichen Nachfragen und Kontrollen durch die 
Veterinärverwaltung!  
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c. Meldewege: 

 
- schriftlich nur mit Meldebogen (Seite 3)    GEBÜHRENPFLICHTIG  

nur per Post, darf nicht gefaxt werden!               (1,50 € + MwSt)        
Eine Meldung über eine Kopie des Bestandsregisters ist nicht mehr möglich! 

 
- über Internet (www.hi-tier.de)     GEBÜHRENFREI  

Melden Sie den Stichtagsbestand zum 01.01.2011 und zukünftig über Internet.  
Kreuzen Sie bitte im Meldebogen Abschnitt B an und schicken Sie diesen unterschrieben an das 
LKV zurück (Abschnitt A nicht ausfüllen!). Sie erhalten dann vom LKV keine Stichtagsanschreiben 
mehr. 

 
d. zum 01. 01. sind keine Schafe oder Ziegen im Bestand: 

 
- langfristige Aufgabe der Schaf- oder Ziegenhaltung vor dem 01.01.2011  

(auch Hobbyhaltung oder Haltung für den Eigenbedarf):  

 
Die Stichtagsmeldung entfällt nur, wenn Sie den Betriebstyp „Schafe“ oder „Ziegen“ unverzüglich 
und fristgerecht (vor 01.01.2011) bei Ihrem zuständigen Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten beenden lassen. Das LKV ist nicht berechtigt Betriebstypen zu beenden! 
Wird trotz Aufgabe der Schaf- oder Ziegenhaltung der Meldebogen ausgefüllt zurückgeschickt, gilt 
dies als Stichtagsmeldung.   GEBÜHRENPFLICHTIG 
 
Die Meldung von „0“ Schafen und „0“ Ziegen gilt nicht als Betriebsaufgabe.  

 
- am 01. Januar sind keine Schafe oder Ziegen im Betrieb, aber im Laufe des Jahres werden 

wieder Tiere eingestallt:  

 
Die Stichtagsmeldung muss erfolgen! In diesem Fall muss in allen Kategorien „0“ Schafe und „0“ 
Ziegen gemeldet werden.  

 
e. Wie ist der Meldebogen für die Stichtagsmeldung im Abschnitt A auszufüllen? 

 
- Tragen Sie die Anzahl der am 01.01. in Ihrem Betrieb stehenden Schafe und Ziegen in die dafür 

vorgesehenen Felder ein. 

- Der Meldebogen kann nur für das aufgedruckte Jahr verwendet werden. 

- Der Meldebogen wird Ihnen jährlich im Dezember für die Stichtagsmeldung des folgenden Jahres 
zugeschickt.  

 
Beispiel für Stichtagsmeldung: 

 Schafe  Ziegen 

bis einschl. 9 Monate 0 0 1 2  0 0 0 0 

          

10 bis unter 19 Monate 0 0 0 6  0 0 0 0 

          

ab 19 Monate 0 0 2 0  0 0 0 2 
          

 
- Die Stichtagsmeldung muss immer vom Betrieb selbst gemacht werden. Vollmachten, die an andere 

Betriebe oder Unternehmen erteilt wurden, gelten nicht zwingend auch für die Stichtagsmeldung. 
 
 

Ihre Regionalstelle LKV Bayern  Landesverband bayerischer Schafhalter e. V.  
Tel: 089 – 544 348 71 Fax: 089 – 544 348 70 Tel. 089 – 536 226  Fax. 089 – 543 954 3
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  Reg.-Nr.:  

LKV Bayern e. V.   Name:  

Haydnstr. 11  Adresse:  

80336 München    

    

 

 

 

Abschnitt A  Stichtagserfassung für Schafe und Ziegen   01.01. 2 0 1 1 
 
Meldebogen bis spätestens 31.01.11 zurückschicken, gebührenpflichtig vgl. Seite 2  

 

 Schafe  Ziegen 

bis einschl. 9 Monate          

          

10 bis unter 19 Monate          

          

ab 19 Monate          

          

 
____________________  ______________________________ 
Datum     Unterschrift 
 
 
 
 

Abschnitt B Formular zur Stichtagserfassung nicht mehr zuschicken, 

da mein Betrieb Reg.-Nr.:  09  
 

(wenn zutreffend, bitte ankreuzen und zurückschicken) 

  
die Stichtagserfassung erstmals zum 01.01.2011 und zukünftig mit Internet 
meldet. (Stichtag im Internet melden, Abschnitt A nicht ausfüllen!) 

 
 
_____________________  ______________________________ 
Datum     Unterschrift 
 

 SS01  


